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Sterbefall - Anmeldung und Beurkundung

Ein Sterbefall muss bei der zuständigen Stelle gemeldet werden. Hier erfahren Sie mehr.

Basisinformationen

Sterbefälle werden in der Regel von den Bestattungsinstituten beim Standesamt 
angezeigt. Die Institute erledigen alle Formalitäten beim Standesamt und sind darüber 
informiert, welche Unterlagen im Einzelfall für die Beurkundung des Sterbefalles 
erforderlich sind. Die Sterbeurkunden werden Ihnen über das Institut ausgehändigt. Eine 
persönliche Anzeige eines Sterbefalls ist möglich.

Voraussetzungen

Der Sterbefall muss spätestens am dritten auf den Tod folgenden Werktag beim 
Standesamt angezeigt werden. Zuständig ist das Standesamt des Sterbeortes. Für 
Totgeburten gilt dieselbe Frist.

Benötigte Unterlagen
Falls Sie kein Bestattungsinstitut beauftragen und selbst den Sterbefall beim 
Standesamt anzeigen wollen, sind dafür grundsätzlich folgende Unterlagen 
erforderlich:  

Personalausweis des Anzeigenden oder eine schriftliche Anzeige durch ein 
Krankenhaus oder Altenheim, wenn die/der Verstorbene dort verstorben ist,
die ärztliche Todesbescheinigung (Totenschein),
die Ehe- oder Lebenspartnerschaftsurkunde der letzten Ehe oder 
Lebenspartnerschaft und gegebenenfalls ein Nachweis über deren Auflösung,
die Geburtsurkunde,
ein Nachweis über den letzten Wohnsitz des Verstorbenen (erweiterte 
Melderegisterauskunft (erhältlich bei der zuständigen Meldebehörde))

Unter Umständen ist die Vorlage von weiteren Urkunden erforderlich.

Das Standesamt berät Sie gerne.
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Zuständige Stellen

Standesamt Bremen-Mitte

+49 421 115
+49 421 361 6360
Hollerallee 79, 28209 Bremen
standesamtmitte@inneres.bremen.de

Standesamt Bremen-Nord

+49 421 115
+49 421 361 79383
Gerhard-Rohlfs-Str. 62, 28757 Bremen
standesamtbremen-nord@inneres.bremen.de

Gebühren / Kosten

15,00 EUR Sterbeurkunde 
8,00 EUR für jede weitere, gleichzeitig bestellte Sterbeurkunde  
Vor Ort ist eine Bar- oder Kartenzahlung möglich.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Wie lange dauert die Bearbeitung?

5 Tage

Rechtsgrundlagen
§§ 28 ff. Personenstandsgesetz (PStG)
§§ 37 ff Personenstandsverordnung (PStV)

Aktualisiert am 30.04.2026

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/standesamt-bremen/standesamt-bremen-mitte-9350
mailto:standesamtmitte@inneres.bremen.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/standesamt-bremen/standesamt-bremen-nord-9351
mailto:standesamtbremen-nord@inneres.bremen.de
https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/
https://www.gesetze-im-internet.de/pstv/
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